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Übersicht über die Bewilligungsverfahren PSM (Beilage 4 zur Weisung PSM) 
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Anwendung im Wald Anwendung in forstli-  
chen Pflanzgärten 
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Pflanzenschutzmittel                         

Chemische Wildschadenverhütungsmittel 

Wundverschlussmittel 

Lockstoffe 

ja ja     

1 1 

  

1 

        

Mittel an liegendem Rundholz gegen Schädlingsbefall ja ja           1, 4   4     

Herbizide ja ja                     

Regulatoren ja                       

Rodentizide ja ja     1 1   1         
Restliche Pflanzenschutzmittel, die nicht zur Behand- ja ja     

1 1 

  

1 

        
lung von geschlagenem Rundholz gegen Schädlings-

befall eingesetzt werden, z.B. Insektizide, Fungizide, 

Nematizide 

Dünger und gleichstellte Erzeugnisse   ja           1, 2, 3   2, 3 2   

Klärschlamm                         
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Bewilligungen: 
Pauschalbewilligung (Beilage 3) 
Anwendungsbewilligung (Beilage 1) / Holzspritzkontrolle Standard (Beilage 2) 
Anwendungsbewilligung Plus (ohne Formular des FA) 
Anwendung verboten 

Legende (Präzisierungen / Auflagen) 

Anwendung nur, wenn ausdrücklich zugelassen 

Kompost und Mineraldünger sind zugelassen für: Wieder- und Neuanpflanzungen sowie Ansaaten, Begrünungen von Waldwegbö-  

schungen und Lebendverbau, wissenschaftliche Versuche und Pflanzgärten im Wald 
Hofdünger, Kompost und nicht stickstoffhaltiger Mineraldünger auf bestockten Weiden zugelassen 
Nur zugelassen für die Behandlung von geschlagenem Holz auf geeigneten Plätzen oder für die Behandlung von liegendem Holz, 

von dem in der Folge von Naturereignissen Waldschäden ausgehen können 
Die Bewilligungen sind jeweils auch für den Eigengebrauch erforderlich 


